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4 Glossar

4.1 Inhalt des Glossars

Das Glossar definiert die in der vorliegenden Prozesslandkarte verwendeten Begriffe im Sinne der Dokumentation 
und Erläuterung. Die Begriffsdefinitionen können außerhalb des Kontextes nicht als allgemeingültig verwendet 
werden. Hinter jedem Begriff wird in Klammern der Hauptprozess genannt, in dem der Begriff erstmalig er-
scheint. Global verwendete Begriffe enthalten keine Referenz.

4.2 Begriffe der Prozesslandkarte

Abschlussdokumente [Prozess Studiengang]
Abschlussdokumente als notwendige Dokumente zur Bezeugung eines Abschlusses werden in der Regel über 
die allgemeinen Prüfungsbestimmungen (APB) bzw. Prüfungsordnungen einer Hochschule definiert (Zeugnis, Ur-
kunde, Diploma Supplement, Transcript of Records, Leistungsübersicht einschl. deutsch/englisch Übersetzungen)
.
Absolventenstatistik [Prozess Berichtswesen] 
Absolventenstatistik ist eine Statistik über alle AbsolventInnen innerhalb eines gewählten Zeitraumes, sie beinhal-
tet z. B. Angaben über Geschlecht, Studiengang, Bachelor oder Master, Anzahl Fachsemester, usw. 

Anerkennungen [Prozess Studiengang]
Anerkennungen sind Vorleistungen aus einer anderen Hochschule oder aus einem anderen Studiengang, die auf 
das Curriculum des Studiengangs anerkannt werden können.

Anrechnungen [Prozess Studiengang]  
Anrechnungen sind Vorleistungen, die Studierende in einer hochschulfernen Einrichtung erworben haben und 
die auf das Curriculum des Studiengangs angerechnet werden können.

Auflagen [Prozess Zulassung] 
Zulassungen mit Auflagen werden ausgesprochen, sofern eine Immatrikulation in einen Studiengang unter Vor-
behalt zeitlich befristet erfolgt und festgelegte Qualifikationen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nachgewiesen 
werden müssen, um das Studium fortsetzen zu können. 

Akkreditierung (einschließlich Programm-, System- und Clusterakkreditierung)  
[Prozess Studiengang]  
Die Akkreditierung ist ein zentrales Instrument zur Unterstützung der notwendigen Veränderungsprozesse in 
den europäischen Hochschulsystemen. Sie dient der Qualitätssicherung bei der Einführung neuer und Überprü-
fung bereits bestehender Studiengänge. Akkreditierung bedeutet die Anerkennung eines Studienprogramms im 
Rahmen eines geregelten Verfahrens. Ziel der Akkreditierung ist die Sicherung und Bestätigung von Qualität in 
Studium und Lehre im nationalen Rahmen und nach internationalen Kriterien.

Bedarfsorientierte Raumplanung [Prozess Räume]
Die bedarfsorientierte Raumplanung ist eine Variante der Raumvergabe für Lehrveranstaltungen, bei der zu-
nächst pro Semester für alle Lehrveranstaltungen Anmeldungen bzw. Interessenbekundungen durchgeführt wer-
den. Die Anzahl der (voraussichtlichen) Teilnehmer geht dann als wesentlicher Aspekt in die Raumvergabe ein. 
(im Gegensatz zu herkömmlichen Raumplanungen, die eher durch Gewohnheit oder prognostische Schätzungen 
geprägt sind).
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Beisitzende [Prozess Prüfung] 
Beisitzende nehmen zusätzlich zu den Prüfenden an einer Prüfung teil und führen die Niederschrift bei mündli-
chen/praktischen Prüfungen und können mit der Vorkorrektur von schriftlichen Prüfungen beauftragt werden. 
Beisitzende werden von den Prüfenden bestimmt und müssen die durch die Prüfung festzustellende oder gleich-
wertige Qualifikationen besitzen. 

Belegverfahren [Prozess Lehrveranstaltung] 
Belegverfahren beinhalten sowohl die Platzvergabe als auch das Anmeldeverfahren für Lehrveranstaltungen, z.B. 
Vergabekriterien wie maximale Anzahl von Teilnehmenden oder Studiengang, Anmeldephasen, usw. 

Beurlaubung [Prozess Beiträge/Gebühren] 
Die Beurlaubung ist die semesterweise Freistellung vom Studium aus wichtigem Grund (z.B. Studium im Aus-
land, Schwangerschaft, Mutterschutz und Erziehungsurlaub, Zivil- oder Wehrdienst, Mitarbeit in Gremien der 
Hochschule oder Selbstverwaltung, längere Krankheit). Sie wird bei der Rückmeldung im Studierendensekretariat 
beantragt. Während der Beurlaubung können ggfs. mit besonderer Begründung Leistungsnachweise erworben 
oder Prüfungen abgelegt werden. 

Bescheid über endgültiges Nichtbestehen [Prozess Prüfung] 
Ein Bescheid über endgültiges Nichtbestehen ergeht an Studierende, die eine Modul- oder Abschlussprüfung 
oder eine Abschlussarbeit endgültig nicht bestanden haben. Der Bescheid beinhaltet alle Prüfungsleistungen des/
der Studierenden und die Gründe für das Nichtbestehen der Gesamtprüfung. Ihm ist eine Rechtsbehelfsbelehrung 
beigefügt. 

Bonus- und Maluspunkte [Prozess Studierendenmanagement]  
Bonuspunkte können je nach Landes- bzw. Hochschulrecht zu Verbesserungen von z.B. Leistungsbewertungen, 
Finanzierungen etc. führen. Sie können im Studienkonto dokumentiert werden. Maluspunkte entsprechen dem 
Gegenteil.

Campus Management 
Zum Campus Management gehören alle Aufgaben und Prozesse rund um die Verwaltung und Organisation von 
Studium und Lehre. Prozesse und Tätigkeiten, die für die Arbeit im Bereich Studium und Lehre essenziell sind, je-
doch nicht in die in der Prozesslandkarte beschriebenen Hauptprozesse fallen, manifestieren sich in Schnittstellen 
(siehe auch Schnittstelle) zum Campus Management.

Curricularwerte [Prozess Studiengang] 
Der Curricularwert bestimmt den in Deputatsstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der 
für die ordnungsgemäße Ausbildung eines Studenten in dem jeweiligen Studiengang erfolgreich ist.

Datenschutzbestimmungen [Prozess Evaluation] 
Datenschutzbestimmungen sind Regelwerke für den sachgerechten Umgang von personenbezogenen Daten, 
um eine missbräuchliche Verwendung zu verhindern. Es gibt bundesweite, landesweite und hochschulspezifische 
Datenschutzbestimmungen.

Deutschlandstipendium [Prozess Kooperation] 
Das Deutschlandstipendium ist ein vom Bund gefördertes, von der Hochschule eingeworbenes Stipendium für 
begabte Studierende aller Nationalitäten an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen.

Disputation [Prozess Promotion] 
Die Disputation ist die Verteidigung der Dissertationsschrift und der Vortrag.
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Duale Studienprogramme [Prozess Studierendenmanagement] 
Duale Studienprogramme verbinden Hochschulstudium mit Berufsausbildung, das Studium wird an zwei Lernor-
ten absolviert, an einer Hochschule und an einer Ausbildungsstätte.

Eignungsfeststellungsverfahren [Prozess Bewerbung] 
In Eignungsfeststellungsverfahren erfolgt die Überprüfung von gesonderten, neben der Hochschulzugangsbe-
rechtigung festgelegten Auswahlkriterien im Zulassungsverfahren, z.B. Erfolgreiche Teilnahme an Eignungsprü-
fung, Auswahlgespräch, Sportprüfung, Mappenprüfung etc.

Eignungsprüfung [Prozess Praktika] 
Eine Eignungsprüfung überprüft neben der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung auch spezielle Eignun-
gen, die in einigen Studiengängen gefordert werden (z.B. mathematische Vorbildung, Sprachkenntnisse, usw.).

Einschreibung [Prozess Immatrikulation] 
Einschreibung ist die Immatrikulation zum Studium an einer Hochschule. Durch sie wird eine Person zum/zur Stu-
dierenden und Mitglied der Hochschule. 

Einstufungsbescheid [Prozess Prüfung] 
Ein Einstufungsbescheid bestätigt die Einstufung eines Studierenden in ein höheres Fachsemester aufgrund seines 
bisherigen Studienerfolgs, z.B. bei einem Wechsel in einen anderen Studiengang oder an eine andere Universität/
Hochschule.

ERASMUS [Prozess Bewerbung] 
ERASMUS ist ein europäisches Förderprogramm von Auslandsaufenthalten an Universitäten. 2014 trat ERAS-
MUS+, das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, in Kraft. Gefördert werden 
einerseits Studierende von einer hiesigen Hochschule, die für ein oder zwei Semester an einer Partnerhochschule 
im Ausland studieren möchten, sowie Studierende von Partneruniversitäten aus dem Ausland, die für ein bis zwei 
Semester an der hiesigen Hochschule studieren möchten.

Erstprüfung [Prozess Prüfung] 
Eine Erstprüfung ist eine Prüfung, die zum ersten Mal abgelegt wird. (siehe auch Wiederholungsprüfung)

FrühhörerInnen / Frühstudierende (Schülerstudium) [Prozess Studierendenmanagement] 
FrühhörerInnen bzw. Frühstudierende sind nach gemeinsamer Einschätzung von Schule und Hochschule begabte 
SchülerInnen, die während der Schulzeit außerhalb der Einschreibeordnung an der Hochschule eingeschrieben 
werden und somit an Lehrveranstaltungen und Prüfungen teilnehmen dürfen. Die erworbenen Leistungsnach-
weise und Prüfungen sind bei einem späteren Studium anzuerkennen.

GasthörerInnen [Prozess Bewerbung] 
GasthörerInnen sind Personen, die nicht als Studierende an einer Hochschule immatrikuliert sind, eine Hochschul-
zugangsberechtigung ist nicht erforderlich. Sie  besuchen (i.d.R. kostenpflichtig) Vorlesungen und dürfen weder 
Leistungsnachweise erwerben noch an Prüfungen teilnehmen.

HaupthörerInnen [Prozess Studierendenmanagement] 
HaupthörerInnen sind Studierende, die entweder nur an einer Hochschule eingeschrieben sind oder, bei Mehr-
facheinschreibung, derjenigen Hochschule als HaupthörerInnen zugeordnet sind, an der sie schwerpunktmäßig 
studieren. [Gegensatz Nebenhörer/Innen]
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Hauptprozess 
Hauptprozesse stellen die Prozessstruktur auf Ebene der Prozesslandkarte dar. Sie bilden somit die erste fachliche 
Aufteilung des Campus Managements. Beispiele sind „Bewerbung“, „Zulassung“ oder „Studierendenmanage-
ment“. Hauptprozesse können weiter in Teil- und Unterprozesse detailliert werden.

Hochschuldidaktik [Prozess Kooperation] 
Die Hochschuldidaktik beschreibt alle Aspekte des Lehrens, Lernens, Planung und Durchführung von Lehrveran-
staltungen und die Begleitung von Lernprozessen, ebenfalls auch die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten, 
Curricula und Studiengängen.

Kapazitäten [Prozess Bewerbung] 
Kapazitäten beschreiben die Anzahl der Studienplätze, die auf Basis der Kapazitätsverordnung (KapVO) pro Studi-
engang zur Verfügung stehen und im Rahmen eines Zulassungsverfahrens vergeben werden können.

Kooperative Studiengänge [Prozess Kooperation] 
Ein kooperativer Studiengang ist ein Studium an zwei oder mehreren unterschiedlichen Hochschulen mit zwei 
Abschlüssen und gegenseitiger Anerkennung

Lehrbeauftragte [Prozess Lehrende] 
Lehrbeauftrage sind Personen, die an Hochschulen Lehrveranstaltungen anbieten und ggf. abprüfen, aber an 
dieser Hochschule normalerweise nicht fest angestellt sind.

Lehrdeputat [Prozess Lehrende] 
Das Lehrdeputat ist der Umfang der jeweils zu absolvierenden Semesterwochenstunden in der Lehre von Hoch-
schullehrenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden.

Lehrkapazität [Prozess Studiengang]
Die Lehrkapazität ergibt sich aus dem Lehrbedarf eines Studiengangs und der Anzahl der Studierenden und wird 
zwischen Hochschule und Land vereinbart.

Leistungspunkte [Prozess Praktika] 
Leistungspunkte sind die Maßeinheiten für den in Stunden gemessenen quantitativen studentischen Arbeitsauf-
wand. Ein Leistungspunkt entspricht einer „Arbeitszeit“ von 30 Stunden innerhalb des Präsenz- und Selbststudi-
ums.
Losverfahren [Prozess Zulassung] 
Losverfahren finden statt, wenn in den Zulassungsverfahren nicht alle Studienplätze vergeben werden konnten. 
Über die Vergabe dieser freien Studienplätze entscheidet das Los.

Modulhandbuch [Prozess Studiengang] 
Ein Modulhandbuch ist ein regelmäßig aktualisiertes kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis für einen Studi-
engang mit ausgewiesenen Leistungspunkten und Lernzielen für die Veranstaltungen und referenziert auf den 
Studien- und Prüfungsplan des Studiengangs. Es beinhaltet u.a. die Modulbeschreibungen, die Modulverantwort-
lichkeit, Lernziele und erwerbbare Leistungspunkte. 

Nebenhörer [Prozess Studierendenmanagement]  
NebenhörerInnen sind Studierende, die an mehr als einer Hochschule eingeschrieben sind und an einer anderen 
Hochschule schwerpunktmäßig studieren. [Gegensatz Haupthörer/Innen]
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PO-Wechsel [Prozess Prüfung] 
Der PO-Wechsel bezeichnet den Wechsel von Studierenden von einer Prüfungsordnung (Studienordnung) in eine 
andere, bedingt z.B. durch eine neuere Version der Studienordnung.

Promotionsordnung [Prozess Promotion] 
Eine Promotionsordnung ist die Zusammenfassung der Regeln zur Erlangung eines Doktorgrades. Die Promoti-
onsordnung legt die Hochschule selbst fest. 

Prozesslandkarte 
Eine klassische Prozesslandkarte stellt einzelne Geschäftsprozesse in ihren Wechselwirkungen grafisch dar. Sie 
wird üblicherweise in Management- (Führungsprozesse), Geschäfts-, (Wertschöpfungs- oder Kernprozesse) und 
Unterstützungsprozesse eingeteilt (DIN ISO 9001). 
Im Gegensatz dazu beschränkt sich die vorliegende Dokumentation auf die Darstellung der Hauptprozesse im 
Campus Management Umfeld. Diese umfasst keine Integration in eine Hochschulprozesslandkarte und bezieht 
daher nicht alle Kernprozesse einer Hochschule mit ein und stellt keine zeitliche Reihenfolge und keine Wechsel-
wirkungen dar.

Prüfungsanmeldung implizit/explizit [Prozess Prüfung] 
Eine implizite Prüfungsanmeldung bedeutet, dass die Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung mit einer gleich-
zeitigen Anmeldung zur dazugehörigen Prüfung verbunden ist. Die explizite Prüfungsanmeldung findet zeitlich 
unabhängig von der Lehrveranstaltung-/Modul-Anmeldung statt.

Prüfungsfähigkeit [Prozess Prüfung] 
Vor Beginn einer Prüfung wird die Prüfungsfähigkeit der Studierenden erfragt bzw. festgestellt. Es wird dokumen-
tiert, dass sich der Studierende gesundheitlich in der Lage sieht, die Prüfung abzulegen. Im Gegensatz dazu steht 
die Prüfungsunfähigkeit. 

Ranking [Prozess Zulassung] 
Ein Ranking ist eine bewertete Reihenfolge, durch die sich Datensätze anhand definierter Kriterien miteinander 
vergleichen lassen. Z.B. im Ranking beim Zulassungsverfahren wird nach definierten Kriterien die Rangfolge der 
Bewerbungen zur Zulassung berechnet. 

Raumrichtlinie [Prozess Raum] 
Eine Raumrichtlinie regelt verbindlich das Vorgehen bei der Anfrage, Reservierung, Buchung und Zuweisung  
von Räumlichkeiten für alle beteiligten Einrichtungen einer Universität. Eine Raumrichtlinie stellt allgemein abge-
stimmte und verabschiedete Regeln, Anleitungen und Prozesse dar, die bei der Vergabe von Räumlichkeiten im 
Semesterzyklus zum Tragen kommen. Ebenfalls reguliert sie den Umgang mit zentral und dezentral verwalteten 
Räumen und formuliert die Rechte und Pflichten der beteiligten Einrichtungen. Ziel einer Raumrichtlinie ist es, alle 
Lehrveranstaltungen einer Universität angemessen und zeitlich passend zum Semesterverlauf mit Räumlichkeiten 
zu versorgen. Darüber hinaus sieht sie Prozesse für Notfälle, Verlegungen und im Konfliktfall vor.

Rechtsbehelfsbelehrungen [Prozess Prüfung] 
Eine Rechtsbehelfsbelehrung informiert Studierende darüber, innerhalb welcher Fristen und an welcher Stelle 
Widerspruch z.B. gegen einen Bescheid eingelegt werden kann.

Report [Prozess Berichtswesen] 
Ein Report liefert aus einer Datenbank Informationen (Datensätze), die nach bestimmten Such-/Filterkriterien zu-
sammengestellt wurden. Reports werden z.B. verwendet, um Informationen über Kohorten zu erhalten, Rankings 
abzubilden, Teilnehmende einer Lehrveranstaltung nach bestimmten Kriterien strukturiert zu finden, usw.
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Revisionssichere Aufbewahrung [Prozess Archivierung] 
Der Begriff „revisionssichere Aufbewahrung“ wird als Sammelbegriff im Zusammenhang mit den Aufbewah-
rungspflichten nach dem geltenden Handels- und Steuerrecht verwendet.

Rigorosum [Prozess Promotion] 
Das Rigorosum ist eine Form der mündlichen Prüfung im Promotionsprozess. Neben den Inhalten zur Dissertati-
onsschrift werden weitere Fächer geprüft.

Rückmeldung [Prozess Beiträge/Gebühren] 
Die Rückmeldung ist eine einseitig öffentlich-rechtliche Erklärung des Studierenden, die Rechte aus der Immatri-
kulation für das folgende Semester aufrechterhalten zu wollen. Sie erfolgt i.d.R. am Ende der Vorlesungszeit eines 
Semesters für das nächstfolgende Semester durch die Bezahlung des Semesterbeitrages. Versäumt ein Studie-
render die Rückmeldung, so wird er (nach erfolgter Mahnung und Fristsetzung) von Amts wegen exmatrikuliert.

Schlüsselqualifikationen [Prozess Kooperation] 
Eine Schlüsselqualifikation beschreibt nicht nur die rein fachliche Ausbildung, sondern auch persönliche Fähigkei-
ten. Die Schlüsselqualifikationen spielen heute für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben eine entschei-
dende Rolle. Dazu gehören beispielsweise Kommunikations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Leistungsbe-
reitschaft, analytisches und strukturierendes Denken sowie konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten. 

Schnittstelle 
Schnittstellen sind in der Prozesslandkarte nicht als technische Schnittstellen zu verstehen, sondern als Verbin-
dung von Campus Management zu anderen Bereichen und Verantwortlichen in der jeweiligen Hochschule, z.B. 
fachlich/zeitliche Abhängigkeiten zwischen Fakultäten, prozessuale/organisatorische Verbindungs- oder Trenn-
stellen zwischen den einzelnen Einrichtungen für die Verwaltung der Campus Management Prozesse (wie Studie-
rendensekretariat, Studienbüros, etc.) oder auch zur technischen Betreuung, usw.

Schwerpunktwahl (Vertiefungswahl) [Prozess Studierendenmanagement] 
Schwerpunktwahlen müssen Studierende im Rahmen ihrer Einschreibung / ihres Studiums durchführen, sofern in 
der Prüfungsordnung ihres Studiengangs entsprechende Schwerpunkte vorgesehen sind.

Sperren [Prozess Immatrikulation] 
Sperren werden dauerhaft oder temporär in einem Campus Management System eingestellt, wenn das Studium 
aufgrund ungenügender Studienleistungen in einem Studienschwerpunkt oder einer Fachrichtung nicht mehr 
weitergeführt oder aufgenommen werden darf oder wenn Voraussetzungen zu Immatrikulation bzw. Rückmel-
dung nicht erfüllt sind.

StellvertreterInnen [Prozess Lehrende]
StellvertreterInnen sind Personen, die im Auftrag von Prüfenden und Lehrenden bestimmte Aufgaben wahrneh-
men, z.B. Eintragungen im CMS wie Verbuchung von Prüfungsergebnissen oder Eintragen von aktualisierten 
Lehrveranstaltungsbeschreibungen.

Stiftung des deutschen Volkes [Prozess Kooperation] 
Die Stiftung des deutschen Volkes vergibt Stipendien an besonders begabte Studierende und Doktoranden.

Student Life Cycle 
Der Student Life Cycle umfasst alle zeitlich aufeinanderfolgenden Abschnitte eines typischen Studierendenzyk-
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lusses von der Information über die Bewerbung, Zulassung, den Studienverlauf (inklusive Lehrveranstaltungen, 
Prüfungen, Abschluss), Übergänge in Master, Promotion und Alumni. 

Studienkonto [Prozess Studierendenmanagement] 
Studienkonten sind eine Sonderform von Studiengebühren, die ein beitragsfreies erstes grundständiges Studium 
ermöglichen sollen. Studierende erhalten mit der Einschreibung ein kostenfreies virtuelles Konto, auf dem ein 
Studienguthaben in Form von Credit Points zur Verfügung gestellt und durch erworbene echte Credit Points ver-
rechnet wird. Studien- bzw. 

Prüfungsordnung [Prozess Studiengang] Eine Studien- bzw. Prüfungsordnung ist eine vom zuständigen 
Ministerium zu genehmigende Ordnung oder erlassene Ordnung, die den Ablauf eines Studiums und dessen Prü-
fungen regelt. Sie legt zu erbringende Prüfungsleistungen, Fristen für die Meldung zur Prüfung, Voraussetzungen 
für die Meldung zur Prüfung und deren Wiederholungen, Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen fest.

Studierbarkeit [Prozess Lehrveranstaltung] 
Gewährleistung von Studierbarkeit bedeutet, einen Studierendenerfolg in Regelstudienzeit organisatorisch und 
strukturell zu ermöglichen. Dies betrifft u.a. Zugangsmöglichkeiten zu Lehrveranstaltungen, Abstimmung des 
Lehrangebots auf die Prüfungsordnung, Prüfungs-organisation und die Transparenz des Prüfungssystems. 

Teilprozess 
Ein Hauptprozess untergliedert sich in mehrere Teilprozesse. Jeder Teilprozess ist eine Einheit für sich, die aus meh-
reren zusammenhängenden Tätigkeiten besteht. Teilprozesse können weiter in Unterprozessen detailliert werden.

Teilzulassung [Prozess Zulassung] 
Eine Teilzulassung wird ausgesprochen, wenn in Mehr-Fach-Studiengängen nicht für alle Fächer der gewählten 
Fächerkombination einen Studienplatz vergeben werden konnte. 

Übergangsregelungen [Prozess Studiengang]
In Übergangsregelungen wird im Falle von Prüfungsordnungsänderungen festgelegt, unter welchen Bedingun-
gen diese Änderungen für bereits immatrikulierte Studierende gelten und wie in diesem Fall mit bereits erbrachten 
Leistungen zu verfahren ist.

Überschneidungsfreiheit [Prozess Lehrveranstaltung] 
Überschneidungsfreiheit ist dann gewährleistet, wenn sich die (Pflicht-)Veranstaltungen eines Studiengangs im 
Semester zeitlich nicht überschneiden, so dass die Studierbarkeit pro Semester gesichert und die Einhaltung der 
Regelstudienzeit gewährleistet ist. 

Unterprozess 
Unterprozesse bilden die Prozessstruktur unterhalb der Teilprozesse. Werden Unterprozesse ausmodelliert, so 
wird damit die Mikroprozessebene (mit zeitlich-logischen Abläufen) erreicht. Im vorliegenden Dokument bildet 
die Benennung der Unterprozesse die tiefste Detailebene.

Vertiefungswahl [Prozess Studierendenmanagement]
Siehe Schwerpunktwahl

Wiederholungsprüfung [Prozess Prüfung] 
Eine Wiederholungsprüfung kann durch Prüflinge dann abgelegt werden, wenn die Erstprüfung nicht bestanden 
wurde. Wiederholungsprüfungen können in ihrer Anzahl begrenzt sein und sind ggf. erneut anzumelden. (siehe 
Erstprüfung)
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Wiki [Prozess Lehrende]
Ein Wiki ist ein offenes Autorensystem für Webseiten, die von den berechtigten Benutzern online im Web mit 
einer einfachen Syntax geändert werden können. Die ZKI benutzt z.B. für ihre einzelnen Arbeitsgruppen ein Wiki, 
um den Informationsaustausch und die Distribution der Protokolle zu unterstützen. 

ZweithörerInnen [Prozess Bewerbung]
ZweithörerInnen sind Personen, die an einer inländischen Hochschule ordentlich als Studierende immatrikuliert 
sind und sich auf Antrag an einer weiteren Hochschule als ZweithörerInnen zugelassen sind. Sie erhalten an dieser 
Hochschule den Status „Zweithörer“ und haben damit die Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
und ggfs. zum Ablegen studienbegleitender Prüfungen. ZweithörerInnen werden an der Hochschule ihrer Zweit-
hörerschaft nicht eingeschrieben; sie werden durch die Zulassung und für die Dauer der Zulassung Angehörige 
der Hochschule, ohne Mitglieder zu sein. 

4.3 Abkürzungsverzeichnis 
AStA  - allgemeiner Studierenden Ausschuss
BAföG  - Bundes Ausbildungsförderung Gesetz
CM  - Campus Management
CMS  - Campus Management System
DoSV  - Dialogorientiertes Service Verfahren
FAQ  - frequently asked questions
HzB  - Hochschulzugangsberechtigung
IT  - Informationstechnologie
MINT  - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
NC  - Numerus Clausus
PO  - Prüfungsordnung
QM  - Qualitätsmanagement
QS  - Qualitätssicherung
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